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Reglementsbestimmungen Kommentar

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Lausen beschliesst ge-
stützt auf $ 7 Absatz 3 des Strassengesetzes vom 24. März 1986 t) in Verbin-
dung mit S 36 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 1998:

A. AuCeueINE BESTIMMUNGEN

S 1 lnhalt

Das Reglement enthält Bestimmungen über die Planung und Projektierung, den
Bau, den Unterhalt, die Finanzierung, die Verwaltung und Benützung der Ver-
kehrsanlagen, über den Landerwerb sowie über die Beziehung zu den angren-
zenden Grundstücken.

S 2 Geltungsbereich 2)

Das Reglement gilt für die Neuanlage, für die Korrektion sowie für den be-

trieblichen und baulichen Unterhalt sämtlicher Verkehrsanlagen, die im Ei-

gentum der Einwohnergemeinde stehen oder über Dienstbarkeitsregelungen

von der Öffentlichkeit benützt werden. 3)

2 lnnerhalb des Waldareals sind zusätzlich die kantonale Waldgesetzgebung
sowie die Waldentwicklungsplanung für das Forstrevier zu beachten.

S 3 Organisation

1 Das Strassenwesen untersteht dem Gemeinderat

2 Zur Vorberatung und Begutachtung kann der Gemeinderat Bau- und Stras-

senfragen der Bauplanungskommission zur Antragsstellung überweisena).

Der Abteilung Bau und Unterhalt obliegt die technische Kontrolle, sie wacht

über die Einhaltung der Vorschriften und erstattet dem Gemeinderat Bericht.
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oGS 29.252; SGS 430

2) Der Geltungsbereich umfasst
auch Sfrassenanlagen, die im
Rah men ei ner Ba ul and u mle -
gung erstellt werden ($$ 55 ff
des Raumplanungs- und Bau-
gesefzes vom 8. Januar 1998 =
RBG). Zwar enthält die in der
kanton alen Ra umpla n u n g s- und
Baug esetzge b u ng ge rege lte
Baulandumlegung eigene Be-
stimmungen über die Flächen-
ausscheidung für den Gemein-
bedart und deren Finanzierung
($ 65 RBG; $$ 33, s4 und 35
der Verordnung vom 27. Okto-
ber 1998 zum RBG =.RBV )
wird von den Organen der Bau-
I a nd u ml eg un g sgenossenschaf
durchgeführl,5 61 RBG); nicht
hingegen über die Finanzierung
und.Refi na nzieru ng der B a u -
kosten.

3) Darunter fallen etwa Ve*ehrs-
anlagen, die im Rahmen der
sog. Se/bsferschliessung erstellt
wurden (siehe S I und $ 16 Ab-
satz 2 Strassen/eglement =
sR).

a) Vorberatung durch Baupla-
n ung skommi ssio n nach Anwe i -

sung des Gemeinderates



Reglementsbestimmungen Kommentar

S 4 Definitionen

1 Als Verkehrsanlagen gelten:

Alle Anlagen innerhalb des Gemeindegebietes, die dem rollenden und ruhen-

den Fahrzeug- und Zweiradverkehr sowie dem Fussgängerverkehr dienen 5).

Dazu gehören insbesondere Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, Velo-,

Fuss- und Wanderwege 6) sowie öffentlich begeh- und befahrbare Feldwege;

ebenso die Nebenanlagen wie öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen,
Plätze, Einmündungen, Wendeplätze.

2 Als Neuanlagen gelten:

a) die erstmalige Erstellung von Verkehrsanlagen gemäss rechtskräftigem

Bau- und Strassenlinienplanz) inkl. Strassenkoffer (Oberbau und Unter-

bau zur Sicherung der Tragfähigkeit), Belag, Randabschlüssen, Stras-

senentwässerung, Beleuchtung;

b) der Ausbau von vorbestandenen Fahr- und Fusswegen (2.8. Mergelwe-
gen) zu Verkehrsanlagen gemäss rechtskräftigem Bau- und Strassenli-

nienPlan.a)

3 Als Korrektionen gelten s):

Bauliche Anderungen und Korrekturen an bestehenden Verkehrsanlagen ge-

stützt auf einen bestehenden oder neuen Bau- und Strassenlinienplan.

Es sind dies unter anderem nachfolgende Verbesserungsmassnahmen, durch

welche ein Grundstück mit einem Ausbau oder einer Korrektion einer

Strasse, rascher, bequemer oder sicherer erreicht werden kann und die Er-

schliessung insgesamt eine wesentliche Verbesserung erfährt:

a) Vollausbau einer teilausgebauten Verkehrsanlage gemäss rechtskräfti-
gem Bau- und Strassenlinienplan (wesentliche Verbreiterung des Stras-

senkörpers);

b) Anderung / Optimierung der Linienführung der Strasse;

c) Verbreiterung der Strasse bzw. bauliche Ergänzung des Strassenkör-
pers (2.B. mit neuem Wendeplatz) inkl. neue Randabschlüsse;

d) Ergänzung bzw. Verbreiterung der Trottoiranlagen und Gehbereiche;

e) bauliche Verbesserung der Anschlüsse der Anwänderparzellen an die

Verkehrsanlage bzw. Verbesseru ng der baul ichen Nutzungsmöglichkeit

eines Grundstücks;

0 erstmaliger Einbau einer korrekten, den aktuellen technischen Anforde-

rungen entsprechenden Entwässerung;

g) Ersatz bzw. erstmaliger Einbau einer durchgehenden, den aktuellen

technischen Anforderungen entsprechenden Strassenkofferung (Ober-

bau und Unterbau zur Sicherung der Tragfähigkeit).

h) , Einbau von Strassenrandabschlüssen;

i) Ausbau derStrassenbeleuchtung.
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5) Damit werden sämtliche Ge-
meindestrassen gemäss S 6 des
Sfrassengesefzes vom 24. Män
1986 (Strac) ertasst.

6) Aus der Bestimmung ergibt
s,bh, dass der ütliche Geltungs-
bereich das ganze Gemeinde-
gebiet - mitunter also auch das
Waldareal - ertassL Vgl. dazu
insb. den kantonalen Richtplan
KRIP (LRB Nr. 1080 vom 26.
März 2009) sowie die auf den
KRI P a b stütze n de V erord n ung
über Fuss- und Wanderwege
vom 21. September 2010 (RRB
Nr. 1333).

7) Bau- und Strassenlinienpläne
stützen sich in der Regel auf
Strassennetzpläne ab. Wo dies
der Fall ist, sind sie vom Ge-
meinderat zu erlassen; andern-
falls ist die Legislative dafür zu-
ständrg S 35 RBG.

a) vgl. auch Anhang 3 "PIan Neu-
anlagen und Konektionen der
Sfrassen und Wege" sowie An-
hang 4 "Massnahmenkatalog
zum PIan Neuanlagen und Kor-
rektionen der Strassen und
Wege"

e) vgl. auch Anhang 3 "Plan Neu-
anlagen und Kone4ionen der
Strassen und Wege". Anhang 4
e nthält de n M a s sn a h me n katalog
für die in Neuanlagen und Kor-
rektionen eingeteilten Sfrassen
und Wege.

Fine beitragspflichtige wesentli-
che Verbesserung (Sondervor-
teil) liegt vor, wenn im Rahmen ei-
nes Ausbaus oder KoneKion
mehrere Verbesserungen reali-
sieft werden und diese einen we-
sentlichen Anteil an den Projeft-
kosten ausmachen.

Die Konektion dart nicht Folge ei-
nes ungenügenden Unterhalts,
sondern muss Folge einer- nach
geltenden M assstäben- ungenü-
genden Quali€it der Slrasse seln
(Auszug Entscheid Enteignungs-
geicht vom 1 1 . April 2013, Wolf-
gasse). Daraus ist abzuleiten,
dass ld.R. eine Kombination von
verschiedenen Massnahmen er-
foderlich ist (vgl. Abs. 3). Ob
leüendlich eine Konemion vor-
liegt, ist projeffibezogen im Ein-
zelfall zu pritfen.

Die übrigen Sfrassen und Wege
sind in der Regel ausgebaut und
bedürten dementsprechend nur
noch den betrieblichen und bau-
lichen Strassenunterhalt () Auf-
gabe Gemeinde, Kosten zu
100% bei Gemeinde).



Reglementsbestimmungen Kommentar

a Als betrieblicher und baulicher Strassenunterhalt gelten:

a) Die lnstandstellung einer bestehenden Verkehrsanlage in den Zustand
des letzten Ausbaugrades;

b) bauliche Aufiruendungen zur Erhaltung der Strassenanlagen (inkl. Belag,

Kunstbauten und technische Einrichtungen) gemäss dem letzten Aus-
baugrad;

c) Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Si-
cherheit der Verkehrsanlagen (inkl. Reinigung und Winterdienst).

B. PIeruuruc UND FINANZIERUNG

S 5 Strassennetzplan

Der Strassennetzplan legt in groben Zügen das öffentliche Strassennetz so-
wie die Fuss-, Wander- und Radwegnetze fest und hält die zukünftigen Ver-
kehrsflächen von Überbauungen frei. Er bezeichnet die Funktion der Stras-
sen und ist massgebend für die Bau- und Strassenlinienpläne to).

2 Der Strassennetzplan klassiert die kommunalen Strassen und Wege nach
Typen und Funktionen und legt den jeweiligen Ausbaustandard fest 11).

3 Zweck, lnhalt, Rechtswirkungen und das Erlassverfahren des Strassennetz-
planes richten sich nach den Bestimmungen der Raumplanungs- und Bau-
gesetzgebung tz).

a Kantonsstrassen oder kantonale Anlagen des öffentlichen Verkehrs sind
übersichts- und orientieru ngshal ber in den Strassennetzplan aufzunehmen.

S 6 Bau- und Strassenlinienplan

Bau- und Strassenlinienpläne konkretisieren die im Strassennetzplan vorge-
sehenen Verkehrsflächen, legen die Feinerschliessung für neue Überbauun-
gen fest und bestimmen im Weiteren den Abstand, den die Bauten von den
Verkehrsflächen einzuhalten haben 13). lnsbesondere werden festgelegt:

a) Die genaue Lage und Bezeichnung der bestehenden und der neu anzu-
legenden Strassen, Wege, Plätze, Parkierungsanlagen und Nebenanla-

9en;

b) in schwierigem Gelände die Höhenangaben der projektierten Verkehrs-
anlagen mindestens im Längenprofil, bei besonderen Verhältnissen
auch im Querprofil;

c) auf die örtlichen Verhältnisse, das Ortsbild und die Erfordernisse des
Verkehrs abgestimmte Bauabstände mit entsprechender Vermassung
(Baulinien).

Strassenreglement Gemeinde Lausen Seite 3

10) g 34 Absatz 1 RBG

11)vgl. Anhang I "Tabellefür
Au sba u stand ard der Slrassen
und Wege"

rz, slehe $$ 17,34 und 77 RBG;
Efteilu ng einer Baubewilligung
im Bereich einer geplanten
Strasse sr'ehe S 34 Abs.4 RBG

1s) g 35 Absatz 1 RBG



Reglementsbestimmungen Kommentar

Der Abstand der Baulinienla) von den Strassen- bzw. Trottoirlinien be-
trägt in der Regel:

- beiSammelstrassen (SS): mind. 4.00 m

- bei Erschliessungsstrassen (ES) l: mind. 3.50 m

- bei Erschliessungsstrassen (ES) ll: mind. 3.00 m

- bei Erschliessungswegen (EW): mind. 3.00 m

- bei Erschliessungswegen (EW)

im Privateigentum: werden in der Regel

keine Baulinien festgelegt.

- bei Fusswegen und Wanderwegen: werden in der Regel

keine Baulinien festgelegt.

- bei land- / forstwirtschaftlichen Wegen: werden in der Regel

keine Baulinien festgelegt

2 Weiteres wie insbesondere das Verfahren über den Erlass der Bau- und

Strassenlinienpläne richtet sich nach den Bestimmungen der Raumplanungs-

und Baugesetzgebung ts).

S 7 Baubewilligungspflichtige Strassen und Wege

Einer Baubewilligung bedürfen Strassen und Wege, die sich nicht auf einen

Bau- und Strassenlinienplan abzustützen vermögen und nicht im Zusammen-
hang mit einem Baugesuch stehen 16).
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1a) Wo Baulinien nichts anderes
vorsehen, gelten für Bauten die
Minimalabstände gemäss S 95
RBG.

Die Abstandsregelung ist age-
Ieitet aus dem kommunalen
Konze pt für D i men si oni erung
Slrassen und Wege sowie Bau-
li n ien-Abst ände (GR-8esch/uss
vom 26. November 2013).

,5.) 
SS 3t, 32 und 35 Absätze 2-4

RBG; S 35 Abs. 3 RBG: Bau-
und Strassenr/hienpläne, die
sich auf einen kommunalen
Strassennetzplan abstützen,
werden vom Gemeinderat erlas-
sen.

t6) Sfassen bedürten von Bun-
desrechfs wegen dann einer
Baubewilligung im Sinne der Ar-
tikel 22 ff. RPG, wenn sie sich
nicht auf eine Nutzungsplanung
bzil. Strassennetzplanung ab-
zustützen vermögen. Dies gilt
insbesondere auch für forstliche
Waldstrassen und Maschinen-
wege (vgl. Bundesgerichtsent-
scheid = BGE 116[b 314); in die-
sen Fällen gelangt alleidings
das in der Waldgesetzgebung
vorgesehene Bewilligungsver-
fahren zur Anwendung ($ 5 des
kantonalen Waldgesetzös vom
1 1 . Juni 1998; $$ 14 ff. der kan-
tonalen Waldverordnung vom
22. Dezember 1998). Als poten-
tiell baubewilligungspfliöhtige
Strassän kommen letztlich nur
noch Privatstrassen in Frage.
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S 8 Vorfinanzierung und Selbsterschliessung tz)

Werden Bauzonen nicht fristgerecht 18) erschlossen oder werden im Rahmen

von Erschl iessungsprogrammen Etappierungen vorgesehsp 1s), können Grund.
eigentümerinnen und Grundeigentümer ihr Land nach eigenen Projekten, wel-

che vom Gemeinderat zu genehmigen sind 20), selber erschliessen (Selbster-

schliessung) oder die durch die Gemeinde erstellte Erschliessung bevorschus-

sen (Vorfinanzierung).zt )

S 9 Baulandumlegung

Setzt eine sinnvolle Erschliessung des angrenzenden Baulandes eine Bauland-

umlegung 22) voraus, so hat der Gemeinderat diese einzuleiten.

S 10 Kreditbeschluss

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Kreditbeschluss z3)
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17) lm Regelfäll liegen Projektie-
rung, Realisierung und Finanzie-
rung eines Sfrasserprojekfes
beim Gemeinwesen; bei der
"V orfi n anzieru ng" mit Ausn ah me
der Projekttinanzierung eben-
falls. Einzig bei der "Selbster-
sci/lgssung" werden Projektie-
rung (mit dem Vorbehalt dgr Ge-
nehmigUng durch das Gömein-
wesen), Röalisierung und Finan-
zierung von privater Seite vorge-
nommen.

18) Die ftistgerechte Erschlies-
sung knüpfr an Aftikel 15 des
Bundesgesetzes vom 22. Juni
1979 über die Raumplanung
(RPG) an. Danach sind Bauzo-
nein so auszuscheiden, wie sie
voraussichtlich innert 15 Jahren
benötigt werden und auch er-
sch/ossen werden können. Bei
P arze Il ieru ng sgesuc he n h at der
Gemeinderat darauf zu achten,
dass dle zukünftige Ersch/ies-
sung sänttlicher. Panellen ge-
währleistet ist.

1s) 
s 20 RBV

20, Gestützt auf 5 85 Buchstabe a
RBG wird die Genehmigungs-
kompetenz dem Gemeinderat
übertragen.

21) Die Bestimmung gibt inhaftlich
Aftikel 19 Absatz 3 RPG wieder.
Die Vofünanzierung und die
Se/bsfersch/ressun g sind I nstru-
mente, zu welchen die Grundei-
gentümer greifen, nicht aber ver-
pflichtet werden können (siehe
auch 5 84 und $ 85 RBGJ.

22) vgl. SS 55 tr. RBG

2s) Diese Bestimmung trift in
erster Linie auf die ordentliche
Erschliessung zu; zu den "Fi-
nanzier u ng sspezi al i täten" der
ausserord entl iche n Ersch lies-
sungsaften wie der Vorfinanzie-
rung und der Selbsfersch/ies-
sung siehe $ 84 und $ 85 RBG.

Es yersfehf sich von se/bsf,
dass der Gemeinderat der Le-
gislative mit der Kreditvoilage
ebenfalls das Bauprojekt mit
de m Kostenvoranschl ag prä -
seniled (siehe dazu $ 11 Abs.
a4 sR).
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C. PRo.lexrREALrsrERUNG (VoRAussETzuNGEN)

l. Bauprojekt - Verfahrensart - lnformation

S 11 Bauprojekt

1 Das Bauprojekt basiert auf dem Bau- und Strassenlinienplan und legt für die
projektierten Verkehrsanlagen za) die genaue Lage, Abmessungen und Hö-

henlage fest.

2 Es enthält Angaben zu Gefälle-Verhältnissen, zu Geländeanpassungen an

angrenzende Grundstücke, zur Entwässerung, zut Beleuchtung, zur Stras-

senkofferung (Oberbau und Unterbau zur Sicherung der Tragfähigkeit), zu

den Baumaterialien und der Belagsart, zum Umgang und zur Art von Gestal-

tungsmassnahmen, zu Verkehrsberuhigungsanlagen, zur Bepflanzung und

zu Nebenanlagen.

3 Zum Bauprojekt gehören der Landerwerbsplan, der Kostenvoranschlag, der

Beitragsperimeterplan und die Kostenverteiltabelle mit den provisorischen

Beiträgen.

a Bauprojekte mit Kreditvorlage sind von der Gemeindeversammlung zu be-

schliessen.

5 lm Falle einer Korrektion erstellt die Gemeinde vor der Projektierung eine lst-

Zustandsaufnahme der zu korrigierenden Strasse.

Die lst-Zustandsaufnahme 25) ist durcn eine fachinstanz (praktizierendes ln-
genieurbüro mit Fachbereich Strassenbau o.ä.) zu erheben. Dabei sind ins-

besondere aufzuzeigen und zu beschreiben (mittels Pläne, Fotodokumenta-

tion Bericht und allfälligem geologischem Gutachten):

Mängel am Bauwerk und fehlende Strassenbauelemente gemäss VSS-

Normen (2.B. ungenügender Unterbau, mangelhafte Beleuchtung, unge-

nügende Strassenentwässerung, fehlende Randabschlüsse, mangelhafte

Verkehrssicherheit etc.);

- ungenügende Strassendimensionierung in Beachtung des rechtskräftigen

Bau- und Strassenlinienplanes (2.8. fehlendes Trottoir, unvollständige Di-

mensionierung der Strassenbreite, fehlende Wendemöglichkeit und ähn-

liches);

- bauliche Anschlussmängel im Zufahrts- bztt. Zugangsbereich zu Anwän-
derparzellen;

- und ähnliches mehr.

Die lst-Zustandsaufnahme bestätigt das Bauprojekt als Korrektion 25a) und ist

Bestandteil der Bauprojektunterlagen.

Strassenreglement Gemeinde Lausen Seite 6

24) Die Verkehrsanlagen sind
nach dem jeweiligen Stand
der Strassenbautechnik anzu-
Iegen. Grundlagen für die Pro-
jektierung bilden die YSS-
Normen.

25) Die Zustandserhebung
bzvit. Inventarisierung vor der
Projektu m setzu ng whd al s
N achwei s der n otwe nd i gen
Kone ktion s mas sn ah men i m
weitere n V erta hre n verwendet
(2.8. bei Einsprachen).

2tu) Es ist im Einzelfall eines
Sfrassenbauproje ktes zu prü-
fen, ob für die betroffenen
P ane llen tats ächl i ch ei n
M e h Nve ft (So nde Norte il) ge -
schaffen wird.
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S 12 Landeruverbsarten

Die für die Neuanlage oder die Korrektion kommunaler Verkehrsanlagen und

deren Nebenanlagen erforderlichen Landflächen und Rechte werden entweder
mitfreihändigem Landerwerb, im Landumlegungs-26), Quartierplan- zz) oder Ent-
eignungsverfahren 2a) eruvorben.

S 13 Orientierungsversammlung

Liegt das Bauprojekt vor, lädt der Gemeinderat die betroffenen Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer zu einer Versammlung ein, an welcher das
Bauprojekt erläutert und über die Landerwerbskosten, die voraussichtlichen
Baukosten und Beitragshöhen orientiert wird. zs)

ll. Planauflage nach Enteignungsrecht

S 14 Auflageverfahren / Abgekürztes Verfahren

Bei Projekten, welche durch die Einwohnergemeinde durchgeführt werden
sollen, ist nach Anordnung des Gemeinderates 30) entweder das Planaufla-
geverfahren 3r) oder das abgeküräe Verfahren 32)durchzuführen.

2 Darauf kann verzichtet werden, wenn alle betroffenen Grundeigentümer und

Grundeigentü merinnen ss) schriftlich zustim men 3a).

3 Gleichzeitig mit der Planauflage des Bauprojektes wird den Grundeigentü-
mern der provisorische Kostenverteiler im Sinne einer provisorischen Bei-

tragsverfügung eröffnet 34a). Gegen diese kann innert der Einsprachefrist des
Planauflageverfahrens beim Steuer- und Enteignungsgericht Beschwerde er-
hoben werden. Es ist auf das Rechtsmittel hinzuwelssn s+b).
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26) Baulandumlegung , gg 55 tr
RBG; Bodenvetbesserungs-
massnahmen ) $ 25 des Land-
wittschaftsgesetzes Base/-
Landschaft vom 8. Januar 1998
(LGBL).

27) Für Erschliessungen im Rah-
men der Quaftierplanung gelten
srnngemäss die Bestimmungen
über die Baulandumlegung (vgl.

$ 37 Absatz 1, $$ 40 und 45
RBG).

28)S38ff- EntG;55 t3- tgSR

2e) Ein solches Vorvertahren
sieht weder das RBG noch das
EntG vor. Die Praxis hat aber ge-
zeigt, dass sich dieses Vorge-
hen als sinnvoll erweist.

so) 
S 43 Absatz 1 EntG; dabei ist

davon auszugehen, dass der
Gemeinde das Enteignungs-
recht bereits gewähtt wurde (S

77 Absatz I RBG).

31) 
5 40 Abs. 3 EntG Planauflage

(20 Tage) und Einsprachen (in-
nert 10 Tagen nach Planauf-
Iage), Auflageunterlagei siehe
auch S 11, 14 SR (Bauprojekt)

32) S 41 EntG: Anwendung bei
kleiner Zahl der Enteigneten
bzvv. Projeftbetroffenen. Bei die-
sem Vertahren wird die persönli-
che AnzeBe an den Enteigneten
/ Projektbetrolfenen ergänzt
durch eine Kopie des ihn betref-
fenden Ausschnittes des We*-
planes (vercntwottlich Gemein-
derat). Die zehntägige Frist für
die . Einreichung von Einspra-
chen und für die Anmeldung der
Enteignungsforderungen und
Angebote beginnt mft dem Erhialt
der Anzeige.

q Zu äen betroffenen Grundei-
gentümern und Grundeigentü-
merinnen innerhalb des ausge-
schiedenen Perimeters sind in
diese m Verfahrensstadi um auch
die von der Enteignung nicht un-
miftelbar betroffenen Hinteran-
Iieger zu zählen, soweit sie an
den Landeruerbskosten der Ge-
meinde paftizipieren (slehe $$
30 trsRJ.
sa) g 44 Absatz 1 EntG

e)Vgl. auch S 34 SR. Sinn die-
ses z reistufigen Vertahrens
(p rov i so r i sc he r Ko ste nve rte i I e r)
dient im Rahmen det 1. Stufe
der definitiven Kärung der
Grundsatzfragen, die mit der
Beitrags pflicht zu sa mme nhä n -
gen (Umfang des Beitragsperi-
meters, Abklärung des Sonder-
votteils etc.). Mit der delinitiven
Beitragsvertügung (S 35 SR
2. Stufe) können diese Grund-
s atzfrage ste Il u nge n nicht me hr
aufgegriffen werden.

sn, Siehe dazu 5$ 96,96a EntG,

$ 18VwVG BL



S 15 Plangenehmigung

Die betroffenen Grundeigentümer und Gru ndeigentümerinnen können gegen

die lnanspruchnahme ihres Grundeigentums beim Gemeinderat schriftlich
und begründet Einsprache erheben 35).

2 Nach Erledigung allfälliger Einsprachen oder bei einem Verzicht der Grund-
eigentümer und Grundeigentümerinnen auf die Durchführung des Auflage-
verfahrens erteilt der Gemeinderat die Plangenehmigung s0r0z).

3 Dagegen können die Einsprechenden innert zehn Tagen nach der Mitteilung
beim Regierungsrat Beschwerde erheben 38/3e).

lll. Landenuerb - Entschädigung ao)

S 16 Regel und Ausnahme

1 Die Gemeinde hat für die Verkehrsanlagen die notwendigen Landflächen zu

Eigentum zu erwerben

Strassenreglement Gemeinde Lausen Seite 8

3s) Während 30 Tagen beim
Planauflagevertahren ($ 40 Ab-
satz 3 EntG); während 10 Tagen
beim abgekürden Vertahren ($
41 Absatz2EntG).

Namenttich ist der Gemeinderat
nicht verptlichtet, im Stadium der
Ausführung des Sfrassenbau-
ilojektes noch auf Gegenvarian-
ten, welche eine andere Stras-
senführung etc. vorsehen, ein-
zugehen. Voraussetzung ist,
dass slch das Sfrassenbaupro-
jekt auf den rechtskäftigen Bau-
und Sfrassen/lnienplan stützt.
Gegen das Bauprojekt können
im Rahmen der Kreditsprechung
die entsprechenden Mittel ergrif-
fen werden (Antrag EGV, Refe-
rendumsmöglichkeit).

3d, D,es isf frühestens nach Ab-
lauf der Auflage- und Ein-
sprachefrist von gesamthaft 30
Tagen im Planauflagevertahren
ß 40 Absatz 3 EntG) bzw. nach
Ablauf der 101ägigen Ein-
sprachefrist im verkürüen Ver-
fahren ($ 41 Absatz 2 EntG) der
Fall.
s7) Den rechtskräftigen Ab-
sch/uss des P/an ge ne h migung s-
vertahrens hat der Gemeinderat
dem Päsidenten des Sfeuer-
und Enteignungsgerichtes zur
Kenntnis zu geben ($ 43 Absatz
3 EntG).

3E) 
S 43 Absatz 2 EntG

9e) Gemäss g 96 Absatz 2 EntG
kann der Gemeinderat im Rah-
men der Planauflage bereits
eine provisorische Beitragsver-
fügung eröffnen, die beim
Steuer- und Enteignungsgericht
angefochten werden kann (siehe
auch Erläuterungen zu $ 14 Abs.
3 SR). /n diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen,
dass die Anfechtung gegen die
definitive Beitragsvertügung
bztir. gegen die entsprechende
Rechnungsstellung aber auch
noch später, d.h. inneft 10 Ta-
gen nach Erhaft möglich ist (S

96a Abs.1 EntG, jedoch nicht
gegen Grundsatzfragestellun-
gen wie (Umfang des Beitrags-
perimeters, Abklärung des Son-
dervofteils etc.))

ao) Notwen d ige Vora u ssetzung:
D a s P I ange neh mi g u ng svertah -
ren des Bauprojekts muss
rechtskr äft ig abgeschlossen
sern (siehe $$ 14,15 SR). Da-
mff,sf festgesfe//t, dass das
Bauprojekt dem Bau- und
Strassenlinienplan (siehe $ 6
SR) entspricht; ebenso sfehf
der Umfang der enteignungs-
mässigen I nan spruchn ah me
fest. Der Abschluss des Plan-
gene h mig ung sve rtahre n s hat
der Gemeinderat dem Päsi-
denten des Steuer- und Ent-
e ign u ngsgerichte s a nzuze igen.
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2 Ausnahmsweise können die Rechte für die öffentliche Benützung von pri-

vätem Grundeigentum durch Dienstbarkeitseintragungen im Grundbuch ge-

regelt werden.

S 17 Freihändiger Landerwerb

Der freihändige Landerwerb ausserhalb des Enteignungsverfahrens bedarf der

öffentlichen Beurkundung und eines entsprechenden Grund buchei ntrages.

518 Einleitung des Entschädigungsverfahrens

Kann das Land nicht freihändig erworben werden, leitet die Gemeinde beim

Steuer- und Enteignungsgericht das enteignungsrechtliche Entschädigungsver-

fahren ein 41).

S 19 Entscheid des Steuer- und Enteignungsgerichts

1 Kann vor dem Steuer- und Enteignungsgericht keine Einigung erzielt werden,

wird die Entschädigungshöhe gerichtlich festgelegt.

2 Der gerichtlich festgelegte Landerwerbspreis gilt bei gleicher Landqualität

auch für diejenigen Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen, die ihr

Land freihändig veräussert haben;jedoch nur, falls die gerichtlich bestimmte

Entschädigung höher ist als die durch Vereinbarung festgelegte nz).
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a1) Ohne das Feststehen der
Landentsch ädigu ng, kann
nicht enteignet werden. Allen-
falls kommt eine voneitige Be-
sitzeinweisung in Frage ($ 28
EntGJ. Dies deshalb, weilja
nur noch die Entschädigung
und nicht mehr die grundsätzli-
che lnanspruchnahme in
Frage steht; Ietzteres ist be-
reits durch die rechtskräftige
P I angen eh mig ung entsch i e -
den.

42) Die Begründung hiertür fiegt
darin, dass im Enteignungsver-
fahren der Grundsatz der vollen
Entschädigung (S 17 EntG) zum
Tragen kommt. Soweit die ge-
richtliche Festsetzung der Ent-
schädigung höher festgesetzt
wird, als die durch Vereinbarung
erzielte, muss die tiefere Ent-
schädigung folglich angepasst
werden, da sie äben nicht einer
vol len E ntschäd i gu ng entspri cht.
Dabei ist unerheblich, dass der-
jenige, der die Entschädigung
gerichtlich festsfe//en /ässt, das
Prozessrisiko trägt und demzu-
folge die höhere Entschädigung
nicht exklusiv beanspruchen
kann. Denn nach $ 71 EntG sind
die Vertahrens- und in der Regel
auch die Parteikosten unabhän-
SiS vom Vertahrensausgang
vom enteignenden Gemeinwe-
sen zu tragen.
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D. BAU, Auselu UND KoRREKTtoN

S 20 Zuständigkeit

1 Für den Bau, den Ausbau und die Korrektion öffentlicher Verkehrsanlagen ist

die Gemeinde zuständig:

2 Die Kosten von Strassenanpassungen für Zufahrten, Zugänge und Einmün-

dungen gehen zu Lasten der öffentlichen und privaten Verursachera3)

S 21 Baubeginn

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn allfällige Einsprachen
gegen das Projekt erledigt, der Landerwerb und allfällig vorübergehend zu be-

anspruchendes Areal sowie die Finanzierung r+) gesichert sind,

S 22 Werkleitungen

1 Die Werkleitungen sind zusammen mit dem Bau der Verkehrsanlagen zu er-
stellen oder zu verlegen.

2 Für den Bau von Werkleitungen jeder Art in und über dem Areal von Ver-

kehrsflächen, ist beim Gemeinderat eine Bewilligung einzuholen. Dem Ge-

such sind entsprechende Pläne beizulegen.

3 Das Verlegen bzrrr. Erstellen von Werkleitungen richtet sich nach den Be-

stimmungen derr kantonalen Strassengesetzgebung as).

a Die Gemeinde stellt sicher, dass die Einmessungen von Werkleitungen für
den kommunalen Leitungskataster ao) rechtzeitig und vorschriftsgemäss er-
folgen.

5 Die fachgerechte Reparatur von Grabenaufbrüchen 46a) erfolgt durch die Ge-
meinde zu Lasten der Verursacher. Der Gemeinderat erlässt dazu entspre-
chende Richtlinien.

S 23 Anpassungsarbeiten / lnstandstellung

1 Werden durch den Bau von öffentlichen Verkehrsanlagen angrenzende Par-
zellen in Mitleidenschaft gezogen oder werden Anpassungsarbeiten bei An-
wändergrundstücken notwendig, sind diese Teil des Strassenbauprojektes

und werden in die Baukosten gemäss $ 29 Abs. 1, lit. h SR eingerechnet.
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#r g 33 Absafz 3 SfraG

aa) Für vorbereitende Handlun-
gen ($ 15 EntG) und im Falle
der vorzeitige n Be sitze i nwe i -
sung ($ 28 EntG) können zu
e nte igne n de G r un d stücke aus -
nahmsweise schon vor der Be-
zahlung der Entschädigung in
Anspruch g enom men we rd en.

45) Siehe insbesondere Bestim-
mungen zur Bewilligungs- und
Gebührenpllicht für das Verle-
gen von Werkleitungen sowie
zum Leitungskataster ($ 26 Ab-
sätzeSundOStraG).

48) Verordnung vom 27. April
2010 über den Leitungskataster
(Systemaffsche Gesefzes-
sammlung = SGS 489. t t,l.

46") Für Grabenaulbrüche ist die
Richtlinie der Gemeinde "Richtli-
nie für Aufgrabungsgesuche auf
Gemeindestrassen und Wege"
(GR€esch/uss vom 21.09.2010)
anzuwenden.
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2 Ersatzeinrichtungen wie Gartenzäune, Treppen, Vorplätze etc. sind in mög-
lichst gleicher Güte zu ersetzen

3 Verlangt die angrenzende Grundeigentümerschaft Verbesserungen, trägt sie
die Mehrkosten 46a).

E. UnrenxnlT UND WrrureRotENsr

S 24 Zuständigkeit

Die Gemeinde sorgt für den baulichen und betrieblichen Unterhalt ihrer Ver-
kehrsanlagen nach Massgabe der kantonalen Strassengesetzgebung +z).

S 25 Winterdienst

1 Für den Winterdienst gelten die Bestimmungen der kantonalen Strassenge-
setzgebung.nza)

2 Bei Schneefall und Glatteis werden durch die Gemeinde die öffentlichen
Strassen nach Massgabe der vorhandenen technischen und personellen

Möglichkeiten und soweit es wirtschaftlich und ökologisch zu verantworten

ist, innert nützlicher Frist von Schnee geräumt, gegen Schneeverwehungen
geschützt und durch Glatteisbekämpfung benutzbar 

"r6r;1sn 
+zu).

3 lnnerhalb des Siedlungsgebietes wird in der Regel ein beschränkter Winter-
dienst durchgeführt.

a Auf privaten Zufahrten, Zugängen und Plätzen sowie auf Privatstrassen ist
der Winterdienst, Sache der Grundeigentümerschaft. Basierend auf einer
entsprechenden Vereinbarung zwischen Gemeinde und Grundeigentümer:
schaft, kann die Gemeinde den Winterdienst auf privaten Zufahrten, Zugän-
gen und Plätzen sowie auf Privatstrassen übernehmen: Dafür kann die Ge-
meinde eine Gebühr erheben.
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a6") Kommt mit dem betroffenen
Grundeigentümer oder der be-
troffene n Gru nde ige ntü meri n
betreffend Art und Umfang der
Anpassung keine Einigung zu-
stande, ertolgt die Anpassung /
lnstandstellung genäss Aös. 2.

44 
S 27 ff. Strac. Die öffentlichen

Slrassen sind nach wirtschaftli-
chen und ökologischen Ge-
sichtspunkten derart zu unter-
halten, dass ein slcherer Ver-
ke hr gewährlei stet wird.

474 S 30, Abs. 1 StraG: Die Ge-
meinde ist zuständig für den
Winterdienst auf Gemein-
desfrassen sowie .Troftoirs ent-
lang Kantons- und Gemein-
destrassen.

47b) E in W i nterd ie n st-Konze pt
für das gesamte Gemeindege-
biet regelt Planung und Aus-
f ührung' de s W i nte rdi e nste s.
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S 26 Beleuchtung

Der Gemeinderat sorgt für Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsanlagen

2 Die Kosten trägt die Gemeinde

F. VonrersAusclErcH

S 27 Kostentragung

Die Kosten einer öffentlichen Verkehrsanlage beinhalten alle Aufirendungen
für Neuanlagen€) und Korrektionen ae) und sind getrennt nach Landerwerbs-

und Baukosten auszuweisen.

2 Sie sind von der Gemeinde und der betroffenen Grundeigentümerschaft, de-
ren Grundstücke durch den Bau der Verkehrsanlage Vorteile erlangen, zu

tragen 50/51).

3 Die Strassenunterhaltskosten 52) werden alleine von der Gemeinde getragen.

Sie beinhalten alle Aufiruendungen für die dauernde Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit 53).

Strassenreglement Gemeinde Lausen Seite 12

48)vgl.S4SR

44vgl.S4SR

il) Das Bundesrecht und das
kantonale Recht (Aftikel 19
RPG, S 32 Absatz 3 SfraG) se-
hen vor, dass die Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer
Beiträge an die Erschliessung zu
leisten haben. Für die Erschlies-
sung von Wohnbauland verlan-
gen das Wohnbau- und Eigen-
tumsförderungsgesetz vom 4.
Oktober 1974 WEG; Systemati-
sche Rechlssammlung des Bun-
des = SR 843) und die dazuge-
hörende Verordnung vom 30.
November 1981 UWEG; SR
843.1), dass Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümer
mindestens 30% der Kosten der
Groberschliessung und mind*.
tens 70 96 der Kosten der Feiner-
sch/iessung zu tragen haben
(Artikel 6 WEG und Artikel 1

vwEG).

51) Bei der gewählten Abgabeaft
handelt es sich um Ersch/ies-
sungsbeiträge, genau genom-
men um Votteilsbeiträge (SS 90
ff. EntG). Mit einer solchen Ab-
gabe soll der wiftschaftliche
Sondervorteil abgegolten wer-
den, der den Grundeigentümem
mit der Erschliessung ihres Lan-
des envächsf. Die Erschlies-
sungsbeiträge können bercits
dann erhoben werden, wenn die
betroffenen Grundeigentümer
die ö/osse Möglichkeit zum "An-
sc/,/uss" ihrer Parzelle an das
Werk haben, zum Zeitpunkt der
Groberschliessung bzvl bei der
Feftigstellung des Unterneh-
mens ($ 92 Absatz 1 EntG).

52,S4Äbs.4SR

n) Begriff und Umfang des lJn-
terhaltes richten sich nach $ 27
und S 28 StraG.
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S 28 Landeruverbskosten

Zu den Landerwerbskosten zählen die

a) Entschädigung für den Landerwerb;

b) Minderwert- und lnkonvenienzentschädigungen 54;

c) Vermessungs- und Vermarkungskosten ss) sowie;

d) Die Grundbuchgebühren und Enteignungskosten ss)

S 29 Baukosten

1 Zu den Baukosten zählen die Aufwendungen fürfolgenden Arbeiten und Bau-

teile:

a) Einmalige Verrechnung des Bau- und Strassenlinienplans im Bereich des

Perimeterplans 55a)'

b) Planung, Projektierung und Bauleitung;

c) lst-Zustandsaufnahme bei Korrektionen (inkl. allfällig erforderlichem geo-

logischen Gutachten);

d) allgemeiner Strassenbau (Unter- und Oberbau, Strassenentwässerung,

Drainagen, Verschleissschicht, Trottoir, Gehbereich, Radweg etc.)

e) Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, Befestigungen etc.)

0 Verkehrsberuhigungs- und Gestaltungsmassnahmen

g) Kommunale Lärmschutzmassnahmen bei Neuerschliessungen

h) Nebenanlagen sowie Anpassungen an Anwändergrundstücke (Grünstrei-

fen, Rabatten, Gestaltungselemente, Beleuchtung sowie Ersatz von Gar-

tenzäunen, Treppen, Einfahrten in gleicher Güte etc.)

i) Signalisation, Markierung und Anlagen zur Verkehrsregelung

j) Kapitalkosten

k) Rückstellungen für später gemäss dem Bauprojekt auszuführende Arbei-

ten (Deckbelag etc.)

2 Die Kosten nachgängig auszuführender Arbeiten (Feinbelag etc.) sind in den

Baukosten mitzuberücksichtigen. Sie sind in der Bauabrechnung zu erfassen,

auszuweisen und über die Anwänderbeiträge vorauszubezahlen.

S30 Beitragsperimeterplan

1 Der Beitragsperimeterplan definiert die beitragspflichtigen Grundstücke unter

Beachtung des ihnen eruvachsenden Vorteils s0) durch die Erstellung der Ver-
kehrsanlage.

2 Die Beitragspflicht beschränkt sich auf Grundstücksflächen innerhalb der
Bauzonen.
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64J 
S t9 Äbs. 1 tit. b, c sowie

$ 40 EntG:
Forder unge n müssen späfes-
ten s i m ente ig n u ng srechtliche n
VoNertahren beim Präsidenten
des Steuer- und Enteignungs-
geric hte s ange meld et werde n
(siehe auch 5 51 EntG).

55,) 
S 86 EntG

554) /st das Bauprojekt auf einen
Teil des Bau- und Strassenlini-
enplanes beschränkt, wird die
Venechnung des Bau- und
Strasse nli nie n pl ane s i m Bere i ch
des Perimeterplanes in Prozen-
ten der Gesamtkosten eruieft
(Vermeidung von Doppelbelas-
tungen).

fil Dieser allgemeine Grundsatz
ist im Enteignungsrecht veran-
kerf (SS 90 ff. EntG). Nur wer
durch ein Unternehmen (2.8.
Sfrassenbau,l e i ne n beson de ren
Vofteil erlangt, kann mit Vuteils-
beiträgen belastet werden. Ähn-
lich verhält es slct rm Falle der
bloss etap pe nwei sen Erstel I u ng
einer Verkehrsanlage.



Reglementsbestimmungen Kommentar

3 Die beitragspflichtigen Flächen werden folgendermassen ermittelt:

a) Anwänder 57): Bis zu einer Bautiefe von 30 m (ab neuem Strassenrand) wird

die Fläche ganz und ab 30 m zur Hälfte einbezogen se);

b) Hinterlieger ss): Dfe Fläche wird zur Hälfte einbezogen;

c) Grundstücke mit besonderem Vorteil: Die Fläche wird nach Massgabe des
Vorteils einbezogen

a Bei Grundstücken, die an mehreren Verkehrsflächen liegen, ist eine doppelte
Belastung auszuschliessen. Bereits vorhandene Perimeterpläne angrenzen-

der Verkehrsanlagen sind zu berücksichtigen 60).

5 Kann nur an einer Seite der Verkehrsanlage gebaut werden, wird auf der un-

überbaubaren Seite eine fiktive Bautiefe von 20 m in den Beitragsperimeter

äinbezogen. Der für diese Fläche ermittelte Betrag wird von der Gemeinde
getragen.

6 Der Gemeinderat kann die Beitragsfläche in begründeten Fällen speziell fest-

legen. Dabei können ausnahmsweise auch Grundstücke mit besonderen
Vorteilen einbezogen werden, die nicht direkt an die Verkehrsanlage anstos-

sen oder ausserhalb des Bauzonenperimeters liegen.

S 31 Verteilung Landenrerbskosten

Die Landerwerbskosten werden zwischen der beitragspflichtigen Grundeigen-

tümerschaft und der Gemeinde folgendermassen aufgeteilt:

a) Sammelstrasse SS......................
(inkl. Trottoir, Parkierungsfl ächen und Nebenanlagen)

b) Erschliessungsstrasse ES I "mit

beschränkter Sammelfunktion'! ...

(inkl. Trottoir, Parkierungsflächen und Nebenanlagen)

c) Erschliessungsstrasse ES ll .......

d) Erschliessungsweg EW...............

e) FusswegFW.............

0 WanderwegWW...........

Grundeigentümer

....................80 %

.90 %

1OO o/o

1O0 o/o

....Q o/o

....0 o/o

Gemeinde

........2O o/o

10 o/o

..;.....0 o/o

........0 o/o

....100 o/o

....100%
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s7) Grundeigentümer von Parzel-
Ien, die direkt an die Sfrasse an-
grenzen.

@ vgl. Anhang 2 "Prinzipskizze
für Beitrag speil mete rpl an"
5e) Grundeigentümer von Parzel-
len innerhalb des Beitragsperi-
meters, die nicht direkt an die
Strasse angrenzen.

60) vgl. Anhang 2 "Prinzipskizze
f ür Beitragspe ri meterpl an"



S 32 Verteilung Baukosten

1 Bei Neuanlagen werden die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen
Grundeigentümerschaften und der Gemeinde folgendermassen aufgeteilt 0t):

2 Bei Korrektionen werden die Baukosten zwischen den beitragspflichtigen
Grundeigentümerschaften und der Gemeinde folgendermassen aufgeteilt:

a) Sammelstrasse SS........
(inkl. Trottoir, Parkierungsflächen und Nebenanlagen)

b) Erschliessungsstrasse ES I "mit
beschränkter Sam melfunktion" ..

(inkl. Trottoir, Parkierungsflächen und Nebenanlagen)

c) Erschliessungsstrasse ES ll .....:

d) Erschliessungsweg EW.,..........:.

e) FusswegFW.............

0 WanderwegWW...........

a) Sammelstrasse SS............"....:..,
(inkl. Trottoir, Parkierungsflächen und Nebenanlagen)

Erschliessungsstrasse ES I "mit

beschränkter Sammelfunktion" ..

(inkl. Trottoir, Parkierungsflächen und Nebenanlagen)

Erschliessungsstrasse ES 11.......

Erschliessungsweg EW.,............

Fussweg FW..............

Wanderweg WW............

b)

c)

d)

e)

0

Grundeigentümer

................... 60 o/o

70 o/o

...80 Yo

...90 %

.....0 o/o

.....0 Yo

Grundeigentümer

.............,....... 0 %

....-.0 o/o

0 o/o

0 o/o

0 o/o

0 o/o

Gemeinde

........4O o/o

30 o/o

.....2O o/o

.....1O To

...100 %

...100 o/o

Gemeinde

.........100 o/o

...100 %

....1O0 Yo

....100 o/o

....100 %

....100 o/o

3 Beim betrieblichen und baulichen Strassenunterhalt werden die Kosten
für alle Strassenkategorien zu 100o/o von der Gemeinde getragen.

a ln ausserordentlichen und begründeten Fällen sowie bei besonderen Er.
schliessungen ausserhalb des Siedlungsgebietes kann der Kostenteiler zwi-
schen Grundeigentümerschaft und Gemeinde abweichend festgelegt wer-
den. Die Festlegung des entsprechenden Kostenteilers erfolgt durch den Ge-
meinderat.62)
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61) Dieses Modell geht vom her-
kömmlichen Ansatz aus, wo-
nach die für ein konkretes Bau-
projekt anfallenden Kosten auf
d ie betreffende n G ru nde ige ntü-
mer (Anwänder und Hinterlie-
get) umgelegt werden.

62) in Beachtung von g 90 und

S 9t EnfG
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S33 Kostenverteiltabelle

Mit der Kostenverteiltabelle 63) werden die Berechnungsgrundlagen für die

Kostenverteilung festgelegt und alle beitragspflichtigen Grundstücke, die

massgebenden Flächen sowie die entsprechenden Kostenbeiträge aufgelis-

tet.

S 34 Kostenverteilung

Nachdem die Gemeinde die notwendigen Projekt- und Kreditbeschlüsse ge-

troffen hat, legt der Gemeinderat mit dem Bauprojekt 64) die provisorische

Kostenverteilung fest os).

2 Dafür massgebend sind der Beitragsperimeterplan und die Kostenverteilta-

belle.

3 ln begründeten Fällen können mit dem Projektbeschluss besondere Kosten-

verteilungen getroffen werden 66).

S 35 Beitragsverfügung

Liegen die Bauabrechnung und die definitive Kostenverteilung in Form der

Kostenverteiltabelle vor, erlässt der Gemeinderat die Beitragsverfügung 66a)'

2 Guthaben aus Landabtretungen, Minderwerts- und lnkonvenienzentschädi-
gungen werden mit den Vorteilsbeiträgen verrechnet.

Strassenreglement Gemeinde Lausen Seite 16

63) Die im Zusammenhang mit
dem Bauprojekt enechneten
Beiträge (sr'ehe $ 14 Absatz 3
SRJ - diese stützen sich auf den
Kostenvoranschlag ab - haben
b/oss provrbolrsc hen Charakter.
Sobald für das Bauprojew die
Bauabrechnung vorliegt, ist die
Kostenvefteiltabelle zu bereini-
gbn, damit den betroffenen
G ru nde ige nt ü mern u nd G runde i-
gentümeinnen die definitive
Rechnung gestellt werden kann
(S 3sAbsafz t SR).

6a) Sr'ehe S /4 SR

ss) Da das Projekt noch nicht re-
alisiert ist und dementsprechend
keine Bauabrechnung vorliegt,
kann der Kostenvefteilung zu
diesem Zeitpunkt lediglich provi-
sorische Wirkung zukommen.
vgl. auch S t4 Äbs. 3 SB wo-
nach der Wvisorische Kosten-
verteiler der Grundeigentümer-
schaft eröffnet wird (inkl. Rechts-
mittelbelehrung).

Sinn dieses zwe,btufigen Vertah-
rens dient im Rahmen der 1.

Stufe (provi soti scher Kostenver-
teilel der definitiven Klärung der
Grundsatzfragen, die mt der
Beitragspflicht zusammenhän-
gen (Umfang des Beitragsperi-
meters, Abklärung des Sonder-
vofteils etc.). Mit der detinitiven
Beitragsvertügung (S 35 SB
2 Stufe) können diese Grund-
satzfragestellungen nicht mehr
aufgegriffen werden.

66) Siehe auch Bauten und Anla-
gen mit starker Verkehrserzeu-
gung ($ 19 Absatz 2 StraG).

66") Be schwerd e mögl ichkeit i n-
nerhalb 10 Tagen nach Erhalt
beim Steuer- und Enteig-
nungsgericht ($96a EntG).
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3 Die Beiträge sind spätestens oz) innerhalb dreier Monate nach Zustellung der

Beitragsverfügung fällig 02"1. Die Zahlungsmodalitäten legt der Gemeinderat
fest. Für verspätete und ratenweise Zahlungen ist ein Verzugszins in der

Höhe des Zinssatzes der ersten variablen Hypothek der BLKB bis max. 5%

geschuldet.

a ln Härtefällen kann der Gemeinderat eine ratenweise Zahlung gewähren. Bei-

tragspflichtige, denen die Bezahlung innerhalb der Fälligkeit nicht möglich ist,

haben innerhalb 30 Tagen nach Zustellung der Beitragsverfügung der Ge-

meindeverwaltung schriftlich Mitteilung zu machen und einen verbindlichen

Zahlungsmodus zu unterbreiten.

Bei Verkauf des Grundstücks ist der gesamte ausstehende Betrag zuzüglich

Zins sofort zur Zahlung fällig.

S 36 Rechtsmittel6s)

1 Gegen die Beitragsverfügung kann innert zehn Tagen nach Erhalt beim

Steuer- qnd Enteignungsgericht Beschwerde erhoben werden.

2 Auf der Beitragsverfügung ist auf dieses Rechtsmittel. hinzuweisen 6e)

G. VeRweITUNG UND BeruurzuruG DER SrRlsseru

S 37 Zuständigkeit

Die Verwaltung der kommunalen Verkehrsanlagen - mitunter die Gewährleis-

tung für einen bestimmungsgemässen Gebrauch - obliegt dem Gemeinderat
70)

S 38 Ubernahme von Privatstrassen

Private Verkehrsflächen werden von der Gemeinde nur in Eigentum und Un-

terhalt übernommen, wenn sie den technischen Vorschriften dieses Regle-

mentes 70a), dem Strassennetzplan sowie den Bau- und Strassenlinienplänen

entsprechen und sich in gutem Zustand befinden.

2 Die Übernahme erfolgt kostenlos für die Gemeinde. Den Zeitpunkt der Über-

nahme bestimmt der Gemeinderat.
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a7) Die Votteilsbeiträge können
,l'ühesfens ve rl angt werde n,
wenn die Verkehrsanlage fertig-
gestellt ist ($ 92 Absatz 1

EntG) ; h i n sichtlich fteiwi ilige
Lei stu ng von Vottei I sbeiträge n,
ge setzl ich e s Pf andrecht und
VeNvitkung des Anspruches auf
V otte i I sbeiträge nach Abl auf
von 2 Jahren ($S 93-95 EnfG).

s74 Für die an die Gemeinde zu
bezahle nden V ottei I sheiträge
an öffe ntl ic he n Ersch/iessungen
besteht ohne Eintragung im
G ru nd buch ei n gesetzl iche s
Pfandrecht, das neben anderen
ge setzl i chen Pfa ndrechte n de n
übrigen vorgeht ($94 EntG,

s148 EG ZGB).

6E) g 96 Absatz 2 EntG

6e) 
S 96 Absatz 2 Satz 3 EntG

70, 
S 38 Sfrac

7o') Tech ni sc he V orsc h rift en
sind im Sinne der VSS-
Normen bzw. des jeweiligen
Sfandes der Sfra ssenbautech-
nik zu interpretieren bzw. nach
Massgabe der Angaben in

srrsR
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3 Die Eigentumsübertragung ist in allen Fällen im Grundbuch einzutragen

a Einmündungen von privaten in kommunale Verkehrsflächen dürfen nur mit

Einwilligung des Gemeinderates erstellt werden.

S 39 Gemeingebrauch 71)

Verkehrsanlagen dürfen der Zweckbestimmung, dem Zustand sowie den ört-
lichen Verhältnissen entsprechend durch jedermann und ohne besondere Er-

laubnis im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen benützt werden.

2 Der Gemeingebrauch kann im öffentlichen lnteresse allgemein verbindlichen

Einschränkungen unterstellt werden.

S 40 Gesteigerter Gemeingebrauslr zz)

Der Gemeinderat erteilt für jede Benutzung einer Verkehrsanlage, die über

den Gemeingebrauch hinausgeht (Bauinstallation, Mulden, temporäre Ver-

kaufsstellen u. dgl.), eine Bewilligung gegen Gebühr.

2 Der Gebührenrahmen wird je nach zeitlicher und flächenmässiger Beanspru-

chung des öffentlichen Areals durch die Gebührenverordnung der Gemeinde

festgelegt.

3 Das Sammeln von Unterschriften für lnitiativen, Referenden und Petitionen

auf öffentlichem Areal und die Durchführung von Kundgebungen und Ver-

sammlungen ist gebührenfrei.

Bewilligungen für'Kundgebungen und Versammlungen sowie für das Aufstel-
len von Ständen und lnstallationen auf öffentlichem Areal sind bei der Ge-

meinde einzuholen. Die Bewilligung erteiit der Gemeinderat.

S41 Parkierungsgebühren

1 Als gesteigerter Gemeingebrauch gilt unter anderem auch:

a) das nächtliche Dauerparkieren z3) und

b) das temporäre Parkieren.
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71) 
S 39/40 Strao

72) 
S 39/40 Stra9

73) Nachtparkgebühr siehe Ge-
b üh re nverord n u ng der Ge -
me i nde sowie ko mmu n ale s
"Reglement üher das nächtliche
D aue rparkiere n auf öffe ntl ich e m
Areal" vom 26. Juli 2005.



2 Sofern Gebühren für das Parkieren gemäss Abs. 1 erhoben werden, sind

diese in einem separaten Reglement oder durch die Gebührenverordnung

festzulegen.

S42 Verschmutzung, Beschädigung, Ablagerungen, Verkehrs-
u nterbrechu ng, Entwässeru ng

Bei Verkehrsanlagen gelten für Verschmutzungen, Beschädigungen, Ablage-
rungen, Verkehrsunterbrechungen und Entwässerungen die Bestimmungen

der kantonalen Strassengesetzgebung zaa).

H Bezexuruc DER ANGRENZENDEN GRuruosrücxe zu DEN

VeRxeTRsFLAcHEN

S 43 Stützmauern, Einfriedungen, Hecken

1 Bezüglich Stützmauern, Einfriedigungen und Hecken gelten die Bestimmun-
gen der Raumplanungs- und Baugesetzgebung sowie des EGZGB.74)

2 Türen und Tore von Einfriedigungen und Gebäuden sowie Storen, Fenster,

Läden und dgl. dürfen nur dann gegen die Strasse hin aufgehen, wenn sie

beim Öffnen sowie in geöffnetem Zustand nicht in das Lichtraumprofil der

Verkehrsanlage hineinragen.

3 Für bewilligungsfreie Stützmauern bis maxim al 1 .20 m ist die Zustimmung des

Strasseneigentümers erforderlich (RBV S94 Abs.1 lit.f).
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734) 
S 42 Strac; S 43 Strac

7a) Rechtliche G ru nd I age n

RBG:
$ 92 (Abstandsvorschiften für
Stützm auern, Ei nfri ed ig u ngen
gegenüber Nachbam);
$ 99 (Aösfandsvorschriften für
Stützmauern, Ei nft iedigunge n
im Bereich von Vetkehrsflä-
chen);
S 120 Abs. ld,e (Voiausset-
zu n g B a ubewilligu ng sertorde r-
nis für Stittzmauern etc. allge-
mein)

RBV:'$ 
92 Abs.lc Bustimmüngser-

fordernis Slrasser e ige nt ü mel,
91Abs. lf (Stützmauern: bewil-
Iigungsfrei bis 1.20m, Zustim-
m u n g se rtord e r n i s Strassener'-
gentümer)

EG ZGB BL:

$S t30; $ 131 (gilt für Hecken
und Bäume entlang Strassen,
grund s ätzl ich bewi Il ig un g sfte i,
siehe auch S 44 SR Einhaltung
S ic htwe ite n / Lichtraum prolil)
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S 44 Einhaltung Sichtweiten / Lichtraumprofil

Das Lichtraumprofil 7s) der Verkehrsanlage, die Strassenbeleuchtung und die
einzuhaltenden Sichtweiten (VSS-Normen 7s)) bei Strasseneinmündungen
von öffentlichen und privaten Strassen sowie Grundstückszufahrten dürfen
nicht durch Bepflanzungen, Stützmauern und Gartenanlagen beeinträchtigt
bzw. unterschritten werden.

z Wird ein zu diesen Vorschriften im Widerspruch stehender Zustand auf An-
weiSung des Gemeinderates nicht innerhalb der angesetzten Frist beseitigt,
ordnet der Gemeinderat die entsprechende Anpassung zu Lasten des Fehl-

baren an.

S 45 Offentliche Einrichtungen, Ausfahrten, Reklamen

Für das Dulden öffentlicher Einrichtungen auf privaten Parzellen 76) sowie für
Ausfahrten zz) und Reklameeinrichtungen za) gelten die Bestimmungen der
Raumplanungs- und Bau- sowie der Strassengesetzgebung und das kommu-
nale Plakatierungs- und Reklamereglement der Gemeinde Lausen 78").

S 46 Strassennamen, Gebäudenummern

Der Gemeinderat benennt die Strassen, Wege und Plätze.

2 Er ist zuständig für die Nummerierung der Hochbauten

3 Die Hausnummer ist auf der strassenzugewandten Seite gut einsehbar an-
zubringen. Die Kosten für das Anbringen der Hausnummer trägt die Grund-
eigentümerschaft.
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) vgl. Prinzipskizze Lichtraum-
profil / Sichtweiten Anhang 5

- LichtraumprolilüberSfras-
senfahrbahn = 4,5 m

- Lichtraumprofil über Trot-
toir/Fussweg = 2,5 m

- Höhe von Hecken entlang
Strassen / Troftoir: max.
1.8m ($ 130 EG zGB)

- Bäume längs öffentlicher'
Sfrassen und Plätze: Ab-
stand vom Strassenrand
mind.4m (S 134 EG ZGB).

ts) Massgebende VSS-Normen:

für Lichtraumprofil
- sN640 660b

für Sichtweiten:
- in Kurven: SN 640 090b
- beiKnotenKreuzungen:

sN 640 273

76) S 129 bis EG ZGB 8L; g 56
RBV
77) 

S 101 Absatz2 RBG (Ausfahr-
ten und Ausgänge auf Sfrassen
und Plätze dürten nicht zu einer
Behinderung und Gefährdung
der Verkehrsteilnehmer führen)
und S 17 Strac
78) 

S 105 RBG; siehe Verord-
nung vom 29. Oktober 1996
über Reklamen (SGS 481.12)
odet das Reglement über die .

Benutzung von öffentlichem und
pivatem Grund für Reklame-
Auecke vom 08.05.2006; Ver-
ordnung vom 29. Oktober 1996
übe r Betrie b swegwe i se L a n-
dere besöndere Wegweiser und
Hinweissignale (SGS 481 .16);
Artikel 95 ff. der (eidgenössi-
sche n) Sign a I isati on sverord -
nung vom 5. September 1979
rssy.t.
78a) Plakatierungs- und Rekla-
mereglement mit Besch/uss der
Ei nwoh nerge mei nd evers a mm-
lung im 2UA2U5, genehmigt
d urch d ie S ic herheitsdi rekti on
BL.
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l. RecxrsprLEGE, Stmreru, ÜeenenNcs- uND
ScxlussBEsnMMuNGEN

S 47 Rechtspflege

ln Bezug auf das Verfahren vor den Gemeindebehörden ze) und das Beschwer-

deverfahren 6o) gelten die Bestimmungen der Gemeindegesetzgebung.

S 48 Strafen

Wer vorsätzlich gegen die Bestimmungen dieses Reglementes verstösst, wird

mit einer Busse bis zu Fr. 5'000.- bestraft at).

S49 Ubergangsbestimmung

Grundeigentümerbeiträge für beschlossene, noch nicht abgerechnete Bau-

werke werden nach der alten Regelung erhoben.

S 50 Aufhebung des bisherigen Rechts

Durch den Erlass dieses Reglement wird aufgehoben:

Strassenreglement der Gemeinde Lausen vom 21. Januar 1975 bant. die Mu-

tation zum Strassenreglement der Gemeinde Lausen vom 16. August 2005.

S 51 lnkrafttreten

Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft
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7e) 55 171a - 171p GemG
ao., 

S$ t72- 176a GemG

81) 
S 46a GemG
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13. Juni 2016

22. Juni2016
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Der Gemeindeverwalter:

Andreas Ne uenschwander

Kanton

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt
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Publikation des Regieru ngsratsbeschlusses

im Amtsblatt Nr. 46 vom 17. November 2016

Der Landschreiber:

Peter Vetter
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Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt
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Publikation des Regierungsratsbeschlusses

im Amtsblatt Nr. 26 vom 30. Juni2022

Die Landschreiberin

Hisabeth Heer Dietrich
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Anhang

Anhang 1

Tabelle für Ausbaustandard der Strassen und Wege

2) ln begiündeten Fällen kann davon abgewichen werden (2.B. bei Busachsen)

Strassentyp u nd Charakteristik Ausbaustandard (Richtwerte2))

Ausbaubreit" I Sichernde Massnahmen für
Fahrbahn bzw. Gehbereich I aen Langsamverkehr

Sammelstrasse SS

- Trennung Fussgängeruerkehr und
motori s i erte r F a hrve rke hr

- Sammeln des Verkehrs von mehreren Quartie-
ren

- Ableitung des Verkehrs auf übergeordnete
Sfrassen

- Erschliessu ng sf u n kt ion

Fahrbahn:6.00m-6.50m
Trottoir: ca. 2.00 m

i.d.R. Dimensionierung auf Kreu-
zungsereignis
LKW/LKW

ln der Regel beidseitiges
Trottoir

Massnahmen für den Velover-
kehr werden fallweise und situ-

ationsbezogen geprüft

Erschliessungsstrasse I ES I

"mit beschränkter Sammelfunktion"
- Trennung Fussgängeruerkehr und

motori sierter Fa hrverkehr
- beschränkte Sammelfunktion kleinerer Quar-

tiere
- Ableitung des Verkehrs auf übergeordnete

Sfrassen
- Erschllessu ng sf u n kt ion

Fahrbahn: ca.6.00 m
Trottoir: ca.2.00 m

i.d.R. Dimensionierung auf Kreu-
zungsereignis
LKW/ LKW

ln der Regel einseitiges
Trottoir

Massnahmen für den Velover-
kehr werden fallweise und situ-

ationsbezogen geprüft

Erschliessungsstrasse ll ES ll

- Strasse in der Regel als Mischverkehrsftäche
ausgelegt

- in erster Linie Erschliessungsfunktion
- u ntergeord nete Durchleitungsfu nktion des Ver-

kehrs
- niedrige Geschwindigkeit des Motor-fahrzeug-

verkehrs

Fahrbahn: 5.50 m - 6.00 m
Troftoir: ca.2.00 m

i.d.R. Dimensionierung auf Kreu-
zungsereignis

LKW / PW

einseitiges Trottoir oder

. verkehrsberuhigende
Massnahmen bei Misch-

verkehr

Massnahmen für den Velover-
kehr werden fallweise und situ-

ationsbezogen geprüft

Erschliessungsweg EW

- aussch/iessfbh Ersch/iessung sfu nktion
- beschränkter Fahrverkehr

(Mischverkehr)
- niedrige Geschwindigkeit des Motor-fahrzeug-

verkehrs
- hohe Sicherheit für Fussgänger

Fahrbahn:3.00m- 4.50m

i.d.R. Dimensionierung auf Kreu-
zungsereignis

PW/PW

keine, allenfalls
verkehrsberuhigender Ausbau

Mischverkehr

Fussweg
- Keine Zulassung für motorisierten

Fahrverkehr

FW Regelbreite: 1.50 m - 2.00 m FW bzw. Troftoir (mind. 1.50 m
breit) mit Langsamverkehr kom-

biniert mind. 3.00 m

Wanderweg
- Keine Zulassung für motorisierten

Fahrverkehr

WW Regelbreite innerhalb
Siedlungsgebiet:
1.50m-2.00m

ausserhalb Siedlungsgebiet Aus-
baubreite nach Bedarf, ohne

Hartbelag

\{W bzw. Trottoir (mind. 1.50 m
breit) mit Langsamverkehr kom-

biniert mind. 3.00 m

Strassenreglement Gemeinde Lausen



Anhanq

Anhang 2

Pri nzi ps k tzze für Be itrags peri meterplan

Grundlage für den Einbezug der beitragspflichtigen Flächen für die Berechnung der Anwänder-
und Hinterliegerbeiträge an Strassen gestützt auf $ 30 des Strassenreglementes.
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Plan Neuanlagen und Korrektionen der Strassen und Wege
(geographische Lage und Ausdehnung), Erhebungsstand: November 2015

Sonnenweg

Weidmattstrasse

Grammontstrasse

Unterdorfstrasse

Bahnweg

LEGENDE

I Neunlagen

I Korrektiorpn

betridrlicfier bzw. bEu$cher l.rnleöaft
des besl. StsaEs€r} und Wqnetzes

Peilmeter Zon$plan Siedlung

N

Anhang

Anhang 3

Ringstrasse

Fusswege Gebiet Vier Jucharten
(ohne Namen)

Apfelhurststrasse

Erschliessungsstrassen Gebiet Vier Jucharten
(ohne Namen)

Hasenackerstrasse

Erschliessungsstrassen Gebiet Dälleboden
(ohne Namen)

lndustriestrasse / Ramlinsburgerstrasse

Fusswege Gebiet Mülimatt / Mülizelg
(ohne Namen)

Strassenreglement Gemeinde Lausen



Massnahmenkatalog zum Plan Neuanlagen und Korrektionen der Strassen und Wege

Anhang

Anhang 4

Massnahmen

Erschliessungsstrassen ES ll: Komplette Neuanlage nach $ 4 und $ 29 Strassenreglement Gemeinde Lausen.

Fusswege FW: Komplette Neuanlage nach $ 4 und 29 Strassenreglement Gemeinde Lausen.

Erschliessungsstrasse ES ll: Komplette Neuanlage nach $ 4 und $ 29 Strassenreglement Gemeinde Lausen.

Erschliessungsstrasse ES I "mit beschränkter Sammelfunktion": Komplette Neuanlage nach $ 4 und $ 29 Stras-
senreglement Gemeinde Lausen.

Erschliessungsstrassen ES ll: Komplette Neuanlage nach $ 4 und $ 29 Strassenreglement Gemeinde Lausen.

Fusswege FW: Komplette Neuanlage nach $ 4 und $ 29 Strassenreglement Gemeinde Lausen

Erschliessungsstrasse ES ll: Vollausbau gemäss rechtskräftigem BSP, Anderung der Linienführung der Strasse,
bauliche Ergänzung des Strassenkörpers inkl. neue Randabschlüsse, erstmaliger Ausbau einer korrekten, den aktu-
ellen technischen Anforderungen entsprechenden Entwässerung, erstmaliger Einbau einer durchgehenden, den ak-
tuellen technischen Anforderungen entsprechenden Strassenkofferung (Oberbau und Unterbau zur Sicherung der
Tragfähigkeit), usw.

Erschliessungsstrasse ES ll: Neues durchgehendes Trottoir, Vollausbau gemäss rechtskräftigem BSP, Anderung
der Linienführung der Strasse, bauliche Ergänzung des Strassenkörpers inkl. neue Randabschlüsse, erstmaligerAus-
bau einer korrekten, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechenden Entwässerung, erstmaliger Einbau
einer durchgehenden, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechenden Strassenkofferung (Oberbau und
Unterbau zur Sicherung der Tragfähigkeit), usw.

Strasse / Fussweg

Erschliessung Gebiet
Vier Jucharten

Apfelhurststrasse

Hasenackerstrasse

Erschliessung Dellenbo-
den

Gebiet Mülimatt / Mü-
lizelg

Sonnenweg

Weidmattstrasse

Einteilung Neuan-
lagen / Korrektion

Neuanlaqen

Neuanlaqe

Neuanlaqe

Neuanlaqen

Neuanlaqen

Korrektion

Korrektion

Strassenreglement Gemejnde Lausen



Strasse / Fussweg

Grammontstrasse

Unterdorfstrasse

Bahnweg

Ringstrasse

lndustriestrasse / Ram-
linsburgerstrasse

Einteilung Neuan-
lagen / Korrektion

Anhang

Anhang 4

Massnahmen

Erschliessungsstrasse ES I "mit beschränkter Sammelfunktion": Neues durchgehendes Trottoir, Vollausbau
gemäss rechtskräftigem BSP, Anderung der Linienführung der Strasse, bauliche Ergän)ung des Strassenkörpers inkl.
neue Randabschlüsse, erstmaliger Ausbau einer korrekten, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechen-
den Entwässerung, erstmaliger Einbau einer durchgehenden, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechen-
den Strassenkofferung (Oberbau und Unterbau zur Sicherung der Tragfähigkeit), usw.

Erschliessungsstrasse ES ll: Neuer durchgehender Fussgängerbereich, Vollausbau gemäss rechtskräftigem BSP,
Anderung / Optimierung der Linienführung der Strasse, bauliche Ergänzung des Strassenkörpers inkl. neue Randab-
schlüsse, erstmaliger Ausbau einer korrekten, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechenden Entwässe-
rung, erstmaliger Einbau einer durchgehenden, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechenden Strassen-
kofferung (Oberbau und Unterbau zur Sicherung der Tragfähigkeit), Platzgestaltungen im Bereich Schul- und Mühle-
gasse usw.

Erschliessungsweg.EW: Neuer durchgehender Fussgängerbereich lZone Tempo 20, Vollausbau gemäss rechts-
kräftigem BSP / QP, Anderung / Optimierung der Linienführung der Strasse, bauliche Ergänzung des Strassenkörpers
inkl. neue Randabschlüsse, erstmaliger Ausbau einer korrekten, den aktuellen technischen Anforderungen entspre-
chenden Entwässerung, erstmaliger Einbau einer durchgehenden, den aktuellen technischen Anforderungen ent-
sprechenden Strassenkofferung (Oberbau und Unterbau zur Sicherung der Tragfähigkeit), usw.

Sammelstrasse SS: Neues Trottoir und Buswartenische im Rahmen der Überbauung Quartierplan Stutz.

Erschliessungsstrasse ES I "mit beschränkter Sammelfunktion!': Korrektion im Rahmen der Erschliessung des
lndustriegebietes, Vollausbau gemäss rechtskräftigem Bau- und Strassenlinienplan, Anderung der Linienführung der
Strasse, bauliche Verbesserung der Anschlüsse der Anwänderparzellen an die Verkehrsanlage, usw.

Korrektion

Korrektion

Korrektion

Korrektion

Korrektion

Die oben erwähnte Auflistun der Massnahmen ist nicht abschliessend.

Strassenreglement Gemeinde Lausen



Anhanq

Anhang 5
Pri nzipskizze Lichtraumprofi | / Sichtweiten
(Grundlage = VSS Normen I EG ZGB)

Hecka

F*trbahn Trottoir
fussweg 4.00

1) Die Beobachtungsdistanz (b) kann auf 1.5 m reduziert werden (2.8. in reinen Wohnquartieren). Die Gemeinde kann die Reduktion fallweise festlegen.

4.00

Erforderliche Knotensichtweiten in Berücksichtigung der signalisierten Höchstge-
schwindigkeit (innerorts) und einer Beobachtungsdistanz ven 2.5 m t).

50 km/h

50m

30 km/h

20m

20 km/h

10m

Signalisierte Ge-
schwindigkeit

Minimale Sicht-
weite (a)

Sichtfeld

.5m

Strasse mit Knolen I Grundstückszufahrt

minimale Sichtweite

Strassenreglement Gemöinde Lausen


